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nung des Halmes fallen. So versie­
gelt, waren die Zünder zum Sprengen 
der schwarzen Diamanten gebrauchs­
fertig. 

Er brauchte sie nicht alle für sich 
allein. Sie waren für die Kamerad­
schaft bestimmt, mit der er vor Ort 
zusammenarbeitete. Niemand verstand 
sich so gut darauf wie er. Dafür hatte 
er bei den anderen einen Stein im 
Brett und durfte gratis mithalten, 
wenn es das nächste Mal die Kehle 
gründlich vom Kohlenstaub freispü­
len galt. 

War die Pulverdose leer, so mußte für 
den eigenen Anteil Mutter Schnur­
bussens Geldbeutel herhalten, was nie 
ohne einen tiefen Seufzer geschah, ob­
wohl sie wußte, daß ihr Vatter das 
Geld nicht "verpulverte", wie man­
cher andere vom Pütt "Felizitas", der 
sich nach einem die Taschengeldver­
hältnisse übersteigenden Abendschap­
pen der hausfrauliehen Kontrolle mit 
der Ausrede zu entziehen pflegte, er 
habe schon wieder neues Pulver kau­
fen müssen. Damals nämlich mußten 
die Bergleute noch selber für das 
Sprengpulver sorgen; bis Dynamit 
und Roburit eingeführt wurden und 
die Kinder um den Genuß jener ge­
liebten Abendstunde mit Weizenhal­
men, Siegellack und Holundermark 
kamen. August Kracht 

Ein Hut roirO verliehen 

Die Gebräuche beim Verleihen von 
Grubenrechten oder Feldern sind ur­
alt und mannigfaltig. Der Ausdruck 
"Ein Hut wird verliehen" hat mit der 
Kopfbedeckung nichts zu tun. Es ist 
darunter vielmehr die Verleihung einer 
Lagerstätte, des "eisernen Hutes" einer 
Kieslagerstätte, z. B. an einen berg­
baufreudi.gen Häuer oder Eigenlöhner, 
zu verstehen. 

In deutschen Landen war seit alters her 
das Eigentum von metallischen mine­
ralischen Bodenschätzen dem Grund­
besitz entzogen und dem Landesherrn 
vorbehalten; dieses Grundrecht nennt 
man Bergregal. Im Namen des Lan­
desherrn verlieh nun in früheren 
Jahrhunderten der Bergmeister das 
Recht zum Abbau von Erzen an berg­
baufreudige Gewerken und verleihen 
heute- i~- Deutschland ~die-Oberberg::: 
ämter die Grubenfelder auf Erze oder 
Kohle usw. an die sie zum Abbau be­
gehrenden Bergbauunternehmer oder 
Berggesellschahen. 

"Erbvermessen" hieß der festliche Akt, 
durch den das Grubenfeld einer fün­
dig gewordenen Zeche in früherer 
Zeit vom Bergamt abgeraint und den 
Gewerken erblich verliehen wurde. 
Zu Beginn des 18. Jahrhunderts spielte 

sich das im sächsischen Erzgebirge bei­
spielsweise wie folgt ab: 

Die frohgestimmten Bergleute zogen 
in bunter Festtracht zur Schachthalde. 
Die Bergsänger schlugen ihre Zithern. 
Der Lehnträger hatte einen Kranz aus 
Lorbeer und Silbergespinst auf dem 
Haupt. Nach feierlichen Ansprachen 
nahm der Bergmeister die Meßschnur 
zur Hand, um die Abrainung oder 
Vermessung durchzuführen. Von je­
dem Ende aus konnte der Lehnträger 
sein Feld durch einen Sprung rücklings 
erweitern. Dann setzten sie die Grenz­
steine, unter welche vier Bergjungen 
die Markzeichen - Schlacke, Kohle, 
Ziegel, Glas - werfen mußten. Nach 
Beendigung breiteten die Buben ein 
neues Arschleder auf dem neuen Gru­
benfelde aus, auf dem die Meßgebühr 
in blanker Münze ausgezahlt wurde. 
Dieses Leder .galt glückbringend, des­
halb balgten sich die Bergjungen dar­
um, bis es der Stärkste oder der 
Kleinste behielt, oder sie zerschnitten 
und zerfetzten es, damit jeder ein 
Stück davon bekommen sollte. Zum 
Angedenken seiner Zeugenschaft er­
hielt weiter jeder der vier Bergbuben 
einige Maulschellen (Ohrfeigen), um 
sich den Ort der Markscheiden Zeit 
seines Lebens zu merken. Nach from­
men Dankliedern ging es heimwärts. 
Ein Vermessungsmahl beendete die 
Feier. 

Franz Kirnbauer 
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